Bundesgesetz vom 22. Marz 1988 liber die Anderung von Familiennamen und
Vornamen (Namensanderungsgesetz - NAG)
BGBI. Nr. 195/1988 idf BGBI. Nr. 25/1995

Antrag auf Namenséanderung

§ 1. (1) Eine Anderung des Familiennamens oder Vornamens ist auf Antrag zu bewilligen, wenn
ein Grund im Sinn des 8 2 vorliegt, 8 3 der Bewilligung nicht entgegensteht und die
Namensanderung betrifft

1. einen Osterreichischen Staatsburger;

2. einen Staatenlosen oder eine Person ungeklarter Staatsangehorigkeit, wenn sie ihren
gewdhnlichen Aufenthalt im Inland haben;

3. einen Flichtling im Sinn der Konvention Uber die Rechtsstellung der Flichtlinge, BGBI.
Nr. 55/1955 und des Protokolls Uber die Rechtsstellung der Flichtlinge, BGBI. Nr. 78/1974,
wenn er seinen Wohnsitz, mangels eines solchen seinen gewdhnlichen Aufenthalt im Inland
hat.

(2) Insoweit der Antragsteller in seiner Geschaftsfahigkeit beschrankt ist, hat der gesetzliche
Vertreter den Antrag einzubringen. Die Einbringung bedarf der personlichen Zustimmung des
Antragstellers, wenn dieser das 14. Lebensjahr vollendet hat.

3) aufgehoben durch BGBI. Nr. 25/1995
Voraussetzungen der Bewilligung

§ 2. (1) Ein Grund fiir die Anderung des Familiennamens liegt vor, wenn

1. der bisherige Familienname lacherlich oder anstoRig wirkt;

2. der bisherige Familienname schwer auszusprechen oder zu schreiben ist;

3. der Antragsteller auslandischer Herkunft ist und einen Familiennamen erhalten will, der ihm
die Einordnung im Inland erleichtert und der Antrag innerhalb von zwei Jahren nach dem
Erwerb der 6sterreichischen Staatsburgerschaft gestellt wird;

4. der Antragsteller den Familiennamen erhalten will, den er bisher in gutem Glauben, dazu
berechtigt zu sein, gefluhrt hat;

5. der Antragsteller einen Familiennamen erhalten will, den er friiher zu Recht gefihrt hat;

6. die Vor- und Familiennamen sowie der Tag der Geburt des Antragstellers mit den
entsprechenden Daten einer anderen Person derart UuUbereinstimmen, dal3 es zu
Verwechslungen der Personen kommen kann;

7. der Antragsteller einen Familiennamen erhalten will, den er durch eine befristete
namensrechtliche Rechtshandlung erlangt hatte, jedoch die rechtzeitige Rechtshandlung ohne
sein Verschulden oder blo3 mit einem minderen Grad hievon unterlassen hat, oder der
Antragsteller einen Doppelnamen nach § 93 Abs. 2 ABGB wiinscht oder bereits zu fuhren hat
und den gemeinsamen Familiennamen ohne Voran- oder Nachstellung seines friiheren
Familiennamens fuhren will;

8. der Antragsteller den Familiennamen seiner Eltern oder eines Elternteils erhalten will oder
der Antragsteller den Familiennamen einer Person erhalten will, von der er seinen
Familiennamen abgeleitet hat und deren Familienname geé&ndert worden ist oder dessen
Anderung beantragt ist;

9. der minderjahrige Antragsteller den Familiennamen der Person erhalten soll, der die Obsorge
fur ihn zukommt oder in deren Pflege er sich befindet und das Pflegeverhaltnis nicht nur far
kurze Zeit beabsichtigt ist;

10. der Antragsteller glaubhaft macht, dal? die Anderung des Familiennamens notwendig ist, um
unzumutbare Nachteile in wirtschaftlicher Hinsicht oder in seinen sozialen Beziehungen zu
vermeiden und diese Nachteile auf andere Weise nicht abgewendet werden konnen;

11. der Antragsteller aus sonstigen Griinden einen anderen Familiennamen wiinscht.



(2) Die in Abs. 1 Z 1 bis 6, 10 und 11 angefiihrten Griinde gelten auch fiir die Anderung von
Vornamen,; ein Grund liegt weiter vor, wenn

1. das minderjahrige Wahlkind andere als die bei der Geburt gegebenen Vornamen erhalten soll
und der Antrag innerhalb von zwei Jahren nach der Bewilligung der Annahme an Kindesstatt
oder dem Erwerb der 6sterreichischen Staatsbirgerschaft eingebracht wird;

2. der Antragsteller nach Anderung seiner Religionszugehorigkeit einen zur nunmehrigen
Religionsgemeinschaft in besonderer Beziehung stehenden Vornamen erhalten oder einen zur
friheren Religionsgemeinschaft in besonderer Beziehung stehenden Vornamen ablegen will
und der Antrag innerhalb von zwei Jahren nach der Anderung der Religionszugehdrigkeit
eingebracht wird;

3. ein Vorname nicht dem Geschlecht des Antragstellers entspricht.

Versagung der Bewilligung

§ 3. (1) Die Anderung des Familiennamens oder Vornamens darf nicht bewilligt werden, wenn

1. die Anderung des Familiennamens die Umgehung von Rechtsvorschriften ermoglichen
wirde;

2. der beantragte Familienname lacherlich, anstof3ig oder fir die Kennzeichnung von Personen
im Inland nicht gebrauchlich ist;

3. der beantragte Familienname von einer anderen Person rechtmafiig gefiuhrt wird, der ein
berechtigtes Interesse am Ausschlul3 des Antragstellers von der Fuhrung des gleichen
Familiennamens zukommt; dies gilt nicht in den Fallen des § 2 Abs. 1 Z 5 und 7 bis 9;

4. der beantragte Familienname aus mehreren Namen zusammengesetzt ist;

5. die beantragte Anderung des Familiennamens nach § 2 Abs. 1 Z 1 bis 3, 6, 10 und 11 oder
des Vornamens nach § 2 Abs. 2, gegebenenfalls in Verbindung mit § 2 Abs. 1 Z 1 bis 3, 6, 10
und 11, dazu fihren wirde, dal3 eine Verwechslungsfahigkeit mit einer anderen Person im Sinn
des 8 2 Abs. 1 Z 6 eintritt;

6. die beantragte Anderung des Familiennamens oder Vornamens dem Wohl einer hievon
betroffenen, nicht eigenberechtigten Person abtraglich ist;

7. der beantragte Vorname nicht gebrauchlich ist oder als erster Vorname nicht dem Geschlecht
des Antragstellers entspricht;

8. der Antragsteller die Anderung eines Familiennamens oder Vornamens beantragt, den er
durch eine Namensanderung auf Grund eines von ihm selbst gestellten Antrags innerhalb der
letzten zehn Jahre erhalten hat; dies gilt nicht, wenn die Namensénderung nach 8 2 Abs. 1 Z 6
bis 9 erfolgen soll.

(2) Die Namensanderung ist jedoch zuléssig, wenn

l.imFalldes Abs. 124

a) der Antragsteller den Familiennamen einer Person erhalten soll, die rechtméafig einen aus
mehreren Namen zusammengesetzten Familiennamen fuhrt, von dem der Name einer anderen
Person abgeleitet werden kann, oder

b) der Antragsteller in sinngeméf3er Anwendung des 8 93 Abs. 2 ABGB nach der
EheschlieBung einen Doppelnamen erhalten soll und angefuhrt wird, welcher Bestandteil des
Doppelnamens gemeinsamer Familienname (8 93 Abs. 1 ABGB) ist;

2. im Fall des Abs. 1 Z 5 der Antragsteller aus besonders gewichtigen Grinden einen
bestimmten Familiennamen winscht.

Zustimmungen und Anhdérungen

§ 4. (1) Die Zustimmung nach § 1 Abs. 2 ist vor der Bewilligung der Anderung des
Familiennamens der nach 8§ 7 zustandigen Behorde zu erklaren.

(2) Soweit tunlich hat die Behorde vor der Bewilligung Kinder zwischen dem vollendeten 10. und
14. Lebensjahr, fur die ein Antrag auf Anderung ihres Familiennamens oder Vornamens
eingebracht wurde, anzuhéren.



(3) Hat das zustimmungsberechtigte oder anhérungsberechtigte Kind seinen Wohnsitz, mangels
eines solchen seinen gewdhnlichen Aufenthalt im Inland, so ist die Erklarung mandlich bei der
nach 8§ 7 zusténdigen oder bei der von dieser um die Vernehmung des Berechtigten ersuchten
Bezirksverwaltungsbehorde anzubringen. In den Ubrigen Fallen kann die Erkl&rung schriftlich
oder mindlich angebracht werden.

Ermittlungen

§ 5. Die Behorde kann zur Ermittlung von Personen mit gleichen oder verwechslungsfahigen
Familiennamen, Vornamen und Tagen der Geburt sowie von Parteien nach 8§ 8 Abs. 1 Z 2
Anfragen an den Hauptverband der 0sterreichischen Sozialversicherungstrager richten und
auch die Bekanntgabe jener Daten verlangen, die die Behdrde zur Kontaktaufnahme mit den
betreffenden Personen bendtigt. Der Hauptverband der 6sterreichischen Sozialversicherungs-
trager ist zur Auskunftserteilung aus den bei ihm vorhandenen Daten verpflichtet und hat
allenfalls die Stellen bekanntzugeben, bei denen weitere Daten vorhanden sein kdnnten. Diese
Stellen sind ebenfalls zur Auskunftserteilung verpflichtet.

Verwaltungsabgaben- und gebihrenfreie Namensanderungen

8§ 6. Anderungen des Familiennamens oder Vornamens, ausgenommen solche nach § 2 Abs. 1
Z 11, gegebenenfalls in Verbindung mit Abs. 2 erster Halbsatz, sind von den
Verwaltungsabgaben und Gebuhren des Bundes befreit.

Zustandigkeit

§ 7. Die Bewilligung der Anderung des Familiennamens und des Vornamens obliegt der
Bezirksverwaltungsbehotrde, in deren ortlichen Wirkungsbereich der Antragsteller seinen
Wohnsitz, mangels eines solchen seinen gewohnlichen Aufenthalt hat. Hat der Antragsteller
weder einen Wohnsitz noch einen gewdhnlichen Aufenthalt im Inland, ist die
Bezirksverwaltungsbehorde zustéandig, in deren ortlichen Wirkungsbereich der Antragsteller
seinen letzten Wohnsitz im Inland hatte. Ergibt sich auch danach keine Zustandigkeit, ist der
Magistrat der Stadt Wien als Bezirksverwaltungsbehodrde zustandig.

Parteien

§ 8. (1) Die Stellung einer Partei kommt in einem Verfahren auf Anderung des Familiennamens
oder Vornamens jedenfalls zu

1. dem Antragsteller;

2. der Person, die im Sinn des § 3 Abs. 1 Z 3 in ihren berechtigten Interessen beruhrt ist.

(2) Lassen sich Parteien nach Abs. 1 Z 2 nicht nach § 5 ermitteln, ist eine mundliche
Verhandlung anzuberaumen und im Sinn des 8§ 41 AVG bekanntzumachen.

Mitteilungen

§ 9. Die Behorde hat die Anderung eines Familiennamens oder eines Vornamens schriftlich
mitzuteilen

1. allen Verwaltungsbehorden und Gerichten, fir die die Kenntnis davon eine wesentliche
Voraussetzung fur die Wahrnehmung der ihnen gesetzlich Gbertragenen Aufgaben bildet;

2. dem Hauptverband der 6sterreichischen Sozialversicherungstrager.

SchluR- und Ubergangsbestimmungen

§ 10. (1) Mit dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes verlieren folgende Rechtsvorschriften,
soweit sie zu diesem Zeitpunkt noch in Geltung gestanden sind, ihre Wirksamkeit:



1. die Verordnung iiber die Einfiihrung von namensrechtlichen Vorschriften im Lande Osterreich
und in den sudetendeutschen Gebieten vom 24. Janner 1939, deutsches RGBI. | S 81;

2. das Gesetz lber die Anderung von Familiennamen und Vornamen vom 5. Janner 1938,
deutsches RGBI. | S 9;

3. die Erste Verordnung zur Durchfiihrung des Gesetzes (iber die Anderung von Familiennamen
und Vornamen vom 7. Janner 1938, deutsches RGBI. | S 12.

(2) Verfahren, die vor dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes eingeleitet wurden, sind nach
den in Abs. 1 angefuhrten Rechtsvorschriften fortzusetzen.

(2a) Verfahren, die vor dem 1. Mai 1995 eingeleitet worden sind, sind nur auf Antrag des
Antragstellers und der Personen, auf die sich die Wirkung der Namensanderung erstreckt, nach
den bisher geltenden Vorschriften fortzufiihren.

(3) Zwischenstaatliche Ubereinkommen auf dem Gebiet des Namensrechts werden durch
dieses Bundesgesetz nicht berihrt.

§ 11. (1) Dieses Bundesgesetz tritt am 1. Juli 1988 in Kraft.

(2) Ferner treten in Kraft: der 8 1 Abs. 1, die 88 2, 3 Abs. 1 Z 3 bis 8 und Abs. 2, die 8§ 4 bis 6,
8, 9, 10 Abs. 2a, die 88 11 und 12 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. Nr. 25/1995 mit
1. Mai 1995.

(3) Verordnungen zur Durchfuhrung dieses Bundesgesetzes konnen von dem der
Kundmachung dieses Bundesgesetzes folgenden Tag an erlassen werden. Sie treten
frihestens mit diesem Bundesgesetz in Kraft.

(4) Verordnungen zur Durchfiihrung des Bundesgesetzes BGBI. Nr. 25/1995 kénnen von dem
der Kundmachung des genannten Bundesgesetzes folgenden Tag an erlassen werden. Sie
treten frihestens mit 1. Mai 1995 in Kraft.

§ 12. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes sind betraut

1. hinsichtlich der 88 5, 9 Z 2 der Bundesminister fur Inneres im Einvernehmen mit dem
Bundesminister fir Arbeit und Soziales;

2. hinsichtlich des § 6, soweit er die Befreiung von den Verwaltungsabgaben des Bundes
betrifft, die Bundesregierung, im Ubrigen der Bundesminister fir Finanzen im Einvernehmen mit
dem Bundesminister fur Inneres;

3. hinsichtlich aller tbrigen Bestimmungen der Bundesminister fur Inneres.



	Antrag auf Namensänderung
	Voraussetzungen der Bewilligung
	Versagung der Bewilligung
	Zustimmungen und Anhörungen
	Ermittlungen
	Verwaltungsabgaben- und gebührenfreie Namensänderungen
	Zuständigkeit
	Parteien
	Mitteilungen
	Schluß- und Übergangsbestimmungen

